
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 

Inanspruchnahme der Telefondienste und damit im 

Zusammenhang stehende Leistungen (AGB Telefon) 
[…] 

14. Einwendungen gegen Rechnungen von A1 

14.1. Einwendungen gegen in Rechnung gestellte Entgeltforderungen sind vom Kunden 

nach Zugang der Rechnung möglichst bei der auf jeder Rechnung des Kunden 

bekannt gegebenen Stelle von A1 schriftlich zu erheben. Die Fälligkeit der 

Rechnung ist von der Erhebung fristgerechter Einwendungen des Kunden im 

Rahmen des von A1 durchgeführten Einspruchsverfahrens nicht berührt.  

14.2. Einwendungen gegen in Rechnung gestellte Entgeltforderungen, die die Leistung 

eines anderen Anbieters (wie insbesondere Mehrwertdiensteanbieter) betreffen, 

können bei A1 erhoben werden.  

14.3. Werden Einwendungen nicht binnen drei Monaten nach Zugang der Rechnung bei 

A1 schriftlich erhoben, so gilt die Forderung der A1 als anerkannt. A1 wird einen 

Verbraucher durch einen deutlich sichtbaren Hinweis auf der Rechnung nochmals 

auf die Bedeutung seines Verhaltens und die ihm zur Verfügung stehende Frist 

hinweisen.  

14.4. Hat der Kunde fristgerecht Einwendungen gegen die Rechnung von A1 erhoben, 

wird  A1 die Richtigkeit der beeinspruchten Rechnung entweder bestätigen oder 

diese korrigieren. Die Entscheidung wird dem Kunden schriftlich zugestellt. A1 ist  

berechtigt, ein standardisiertes Überprüfungsverfahren durchzuführen. In diesem 

Falle hat der Kunde die Möglichkeit, binnen einem Monat nach Zugang der 

Überprüfungsentscheidung weitere Überprüfungen zu verlangen, ansonsten die 

bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt. A1 wird einen Verbraucher in ihrer 

Entscheidung auf die Bedeutung seines Verhaltens und die ihm zur Verfügung 

stehende Frist hinweisen. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) 

Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. Hinweis: Innerhalb der 

gesetzlichen Fristen und Voraussetzungen ist A1 zu Löschung der Verkehrsdaten 

verpflichtet, dadurch kann sich die Beweislage verschlechtern (siehe Punkt 28.6) 

14.5. Lehnt A1 die Einwendungen endgültig ab oder trifft sie, sofern der Kunde 

Unternehmer ist, innerhalb der nach den Verfahrensrichtlinien der RTR geltenden 

Frist (derzeit vier Wochen)  von sechs Monaten nach Einlangen der schriftlichen 

Einwendungen bei der für die Verrechnung zuständigen Stelle keine Entscheidung, 

so kann der Kunde binnen der gesetzliche Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und 

den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH, www.rtr.at) einem Monat ab dem 

Zeitpunkt des Einlangens der Einwendungen bei A1 nach Zugang der endgültigen  

  Entscheidung oder, sofern er Unternehmer ist, nach erfolglosem Ablauf der 

Entscheidungsfrist, eine Streitschlichtung gemäß §§ 121 und 122 TKG 2003 in 

Anspruch nehmen oder den Rechtsweg beschreiten, anderenfalls bestrittene 

Entgeltforderungen als anerkannt gelten. A1 wird einen Verbraucher in ihrer 

Entscheidung auf die Bedeutung seines Verhaltens und die ihm zur Verfügung 

stehende Frist hinweisen. 

14.6. Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist der Kunde berechtigt, 

Streit- und Beschwerdefälle im Zusammenhang mit einem 

Telekommunikationsdienst  gemäßnach § 122 TKG 2003 binnen der gesetzlichen 

Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien) ab schriftlicher 

Beschwerdeerhebung bei der Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde (RTR-

GmbH, www.rtr.at) vorzulegen. Das Verfahren vor der Regulierungsbehörde 

erfolgt gemäß der jeweils gültigen Richtlinien, die von der Regulierungsbehörde 

auf der oben angeführten Homepage veröffentlicht sindwird. 

14.7. Verlangt A1 im Rahmen eines Einspruchsverfahrens die  Zustimmung des Kunden 

zur Weiterleitung von Stamm – und Verkehrsdaten  , so gilt seine Zustimmung als 

erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von drei Wochen ab Erhalt einer 

diesbezüglichen Aufforderung seine Zustimmung verweigert. Diese Zustimmung 

kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Aufforderung 



beinhaltet einen deutlich sichtbaren Hinweis über die Bedeutung seines 

Verhaltens, die ihm zur Verfügung stehende Frist sowie Angaben zum 

Übermittlungsempfänger.  

14.8. Wird bei Überprüfung der Höhe von in Rechnung gestellten 

verbindungsorientierten Entgelten ein Fehler festgestellt, welcher sich zum 

Nachteil des Kunden ausgewirkt haben könnte, und lässt sich die richtige Höhe 

nicht ermitteln, so ist unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 

Umstände eine Neuberechnung dieser Entgelte pauschal vorzunehmen. Soweit  A1 

einen Verbrauch zumindest in diesem Ausmaß glaubhaft machen kann, wird  als 

Grundlage für die Neuberechnung der Durchschnitt der verbindungsorientierten 

Entgelte der drei vorhergehenden Verrechnungszeiträume herangezogen, soweit 

diese nicht oder nicht vollständig vorhanden sind, wird der Durchschnitt der 

verbindungsorientierten Entgelte der drei nachfolgenden Verrechnungszeiträume 

herangezogen. 

 

 

[…] 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für 

Kommunikationslösungen (AGB Komm) 
[…] 

14. Einwendungen gegen Rechnungen von A1 

14.1. Einwendungen gegen in Rechnung gestellte Entgeltforderungen sind vom Kunden 

nach Zugang der Rechnung möglichst bei der auf jeder Rechnung des Kunden 

bekannt gegebenen Stelle von A1 schriftlich zu erheben. Die Fälligkeit der 

Rechnung ist von der Erhebung fristgerechter Einwendungen des Kunden im 

Rahmen des von A1 durchgeführten Einspruchsverfahrens nicht berührt.  

14.2. Einwendungen gegen in Rechnung gestellte Entgeltforderungen, die die Leistung 

eines anderen Anbieters (wie insbesondere Mehrwertdiensteanbieter) betreffen, 

können bei A1 erhoben werden.  

14.3. Werden Einwendungen nicht binnen drei Monaten nach Zugang der Rechnung bei 

A1 schriftlich erhoben, so gilt die Forderung der A1 als anerkannt. A1 wird einen 

Verbraucher durch einen deutlich sichtbaren Hinweis auf der Rechnung nochmals 

auf die Bedeutung seines Verhaltens und die ihm zur Verfügung stehende Frist 

hinweisen.  

14.4. Hat der Kunde fristgerecht Einwendungen gegen die Rechnung von A1 erhoben, 

wird  A1 die Richtigkeit der beeinspruchten Rechnung entweder bestätigen oder 

diese korrigieren. Die Entscheidung wird dem Kunden schriftlich zugestellt. A1 ist  

berechtigt, ein standardisiertes Überprüfungsverfahren durchzuführen. In diesem 

Falle hat der Kunde die Möglichkeit, binnen einem Monat nach Zugang der 

Überprüfungsentscheidung weitere Überprüfungen zu verlangen, ansonsten die 

bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt. A1 wird einen Verbraucher in ihrer 

Entscheidung auf die Bedeutung seines Verhaltens und die ihm zur Verfügung 

stehende Frist hinweisen. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) 

Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. Hinweis: Innerhalb der 

gesetzlichen Fristen und Voraussetzungen ist A1 zu Löschung der Verkehrsdaten 

verpflichtet, dadurch kann sich die Beweislage verschlechtern (siehe Punkt 28.6) 

14.5. Lehnt A1 die Einwendungen endgültig ab oder trifft sie, sofern der Kunde 

Unternehmer ist, innerhalb der nach den Verfahrensrichtlinien der RTR geltenden 

Frist (derzeit vier Wochen)  von sechs Monaten nach Einlangen der schriftlichen 

Einwendungen bei der für die Verrechnung zuständigen Stelle keine Entscheidung, 

so kann der Kunde binnen der gesetzliche Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und 

den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH, www.rtr.at) einem Monat ab dem 

Zeitpunkt des Einlangens der Einwendungen bei A1 nach Zugang der endgültigen  

  Entscheidung oder, sofern er Unternehmer ist, nach erfolglosem Ablauf der 

Entscheidungsfrist, eine Streitschlichtung gemäß §§ 121 und 122 TKG 2003 in 



Anspruch nehmen oder den Rechtsweg beschreiten, anderenfalls bestrittene 

Entgeltforderungen als anerkannt gelten. A1 wird einen Verbraucher in ihrer 

Entscheidung auf die Bedeutung seines Verhaltens und die ihm zur Verfügung 

stehende Frist hinweisen. 

14.6. Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist der Kunde berechtigt, 

Streit- und Beschwerdefälle im Zusammenhang mit einem 

Telekommunikationsdienst  gemäßnach § 122 TKG 2003 binnen der gesetzlichen 

Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien) ab schriftlicher 

Beschwerdeerhebung bei der Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde (RTR-

GmbH, www.rtr.at) vorzulegen. Das Verfahren vor der Regulierungsbehörde 

erfolgt gemäß der jeweils gültigen Richtlinien, die von der Regulierungsbehörde 

auf der oben angeführten Homepage veröffentlicht sindwird. 

14.7. Verlangt A1 im Rahmen eines Einspruchsverfahrens die  Zustimmung des Kunden 

zur Weiterleitung von Stamm – und Verkehrsdaten  , so gilt seine Zustimmung als 

erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von drei Wochen ab Erhalt einer 

diesbezüglichen Aufforderung seine Zustimmung verweigert. Diese Zustimmung 

kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Aufforderung 

beinhaltet einen deutlich sichtbaren Hinweis über die Bedeutung seines 

Verhaltens, die ihm zur Verfügung stehende Frist sowie Angaben zum 

Übermittlungsempfänger.  

14.8. Wird bei Überprüfung der Höhe von in Rechnung gestellten 

verbindungsorientierten Entgelten ein Fehler festgestellt, welcher sich zum 

Nachteil des Kunden ausgewirkt haben könnte, und lässt sich die richtige Höhe 

nicht ermitteln, so ist unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 

Umstände eine Neuberechnung dieser Entgelte pauschal vorzunehmen. Soweit  A1 

einen Verbrauch zumindest in diesem Ausmaß glaubhaft machen kann, wird  als 

Grundlage für die Neuberechnung der Durchschnitt der verbindungsorientierten 

Entgelte der drei vorhergehenden Verrechnungszeiträume herangezogen, soweit 

diese nicht oder nicht vollständig vorhanden sind, wird der Durchschnitt der 

verbindungsorientierten Entgelte der drei nachfolgenden Verrechnungszeiträume 

herangezogen. 

 

 

[…] 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Online Dienstleistungen 
basierend auf ADSL und damit im Zusammenhang stehender 
Leistungen  

(AGB Online-ADSL) 

[…] 

Einwendungen, Beilegung einer Streitigkeit 

§ 26. (1) Einwendungen gegen von der A1 dem Kunden in Rechnung gestellte 

Entgeltforderungen sind vom Kunden nach Zugang schriftlich bei der A1 möglichst bei 

der auf der Rechnung angegebenen Stelle zu erheben. Werden binnen 3  Monaten  nach 

Zugang der Rechnung bei der für die Verrechnung zuständigen Stelle keine schriftlichen 

Einwendungen erhoben, so gilt die Forderung als anerkannt. A1 wird den Kunden auf die 

Bedeutung seines Verhaltens und die Frist nochmals hinweisen. Hiefür genügt eine 

Information auf der Rechnung. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) 

Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. Hinweis: Innerhalb der gesetzlichen 

Fristen und Voraussetzungen ist A1 zur Löschung der Verkehrsdaten verpflichtet, dadurch 

kann sich die Beweislage verschlechtern (siehe Punkt 19 Abs. 2) Werden 

Entgeltforderungen ohne Ausstellung einer Rechnung bezahlt, so beginnt die 

dreimonatige  Frist, sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes ist, mit Bezahlung der Forderung.  



(2) Die Telekom Austria hat aufgrund fristgerechter Einwendungen alle der 

Ermittlung der bestrittenen Entgeltforderung zugrundegelegten Faktoren zu überprüfen 

und anhand des Ergebnisses die Richtigkeit der bestrittenen Entgeltforderung zu 

bestätigen oder die Rechnung entsprechend zu ändern.  

(3) Lehnt A1 die Einwendungen ab oder trifft sie,, sofern der Kunde Unternehmer 

im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, innerhalb der nach den 

Verfahrensrichtlinien der RTR geltenden Frist (derzeit vier Wochen) von sechs Monaten 

nach Einlangen der schriftlichen Einwendungen bei der für die Verrechnung zuständigen 

Stelle keine Entscheidung, so hat der Kunde binnen der gesetzlichen Frist (derzeit ein 

Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH, www.rtr.at) ab dem 

Zeitpunkt des Einlangens der Einwendungen bei A1 einem Monat nach Zugang der 

Entscheidung oder, sofern er Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, 

nach erfolglosem Ablauf der Entscheidungsfrist eine Streitschlichtung gemäß den 

Bestimmungen des TKG 2003 in Anspruch zu nehmen oder den Rechtsweg zu 

beschreiten, andernfalls die bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt.  

(4) Soweit A1 keine Verkehrsdaten gespeichert oder gespeicherte Verkehrsdaten 

auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen gelöscht hat, trifft sie keine 

Nachweispflicht für einzelne Verkehrsdaten.  
 

(5) A1 wird den Kunden auf die obigen Fristen und die bei deren Nichteinhaltung 

eintretenden Folgen hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten 

Einwendungen nach Ablauf der oben genannten Fristen bleiben unberührt. 

 

(6) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist der Kunde 

berechtigt, Streit- oder Beschwerdefälle im Zusammenhang mit einem 

Telekommunikationsdienst gemäß § 122 TKG 2003 binnen der gesetzlichen Frist (derzeit 

ein Jahr gemäß AStG und Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH) ab schriftlicher 

Beschwerdeerhebung bei der Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde (RTR-GmbH, 

www.rtr.at) vorzulegen. Das Verfahren vor der Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der 

jeweils gültigen Richtlinien, die von der Regulierungsbehörde auf der oben angeführten 

Homepage veröffentlicht sindwird. 

 

 […] 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Online Dienstleistungen 
basierend auf SDSL und damit im Zusammenhang stehender 
Leistungen  

(AGB Online-SDSL) 

[…] 

Einwendungen, Beilegung einer Streitigkeit 

§ 26. (1) Einwendungen gegen von der A1 dem Kunden in Rechnung gestellte 

Entgeltforderungen sind vom Kunden nach Zugang schriftlich bei der A1 möglichst bei 

der auf der Rechnung angegebenen Stelle zu erheben. Werden binnen 3  Monaten  nach 

Zugang der Rechnung bei der für die Verrechnung zuständigen Stelle keine schriftlichen 

Einwendungen erhoben, so gilt die Forderung als anerkannt. A1 wird den Kunden auf die 

Bedeutung seines Verhaltens und die Frist nochmals hinweisen. Hiefür genügt eine 

Information auf der Rechnung. Ungeachtet dieses rein deklaratorischen Anerkenntnisses 

steht der Rechtsweg jederzeit offen. Hinweis: Innerhalb der gesetzlichen Fristen und 

http://www.rtr.at/


Voraussetzungen ist A1 zur Löschung der Verkehrsdaten verpflichtet, dadurch kann sich 

die Beweislage verschlechtern (siehe auch Punkt 19 Abs. 2).Werden Entgeltforderungen 

ohne Ausstellung einer Rechnung bezahlt, so beginnt die dreimonatige Frist, sofern der 

Kunde Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, mit Bezahlung der 

Forderung.  

(2) A1 hat aufgrund fristgerechter Einwendungen alle der Ermittlung der 

bestrittenen Entgeltforderung zugrunde gelegten Faktoren zu überprüfen und anhand des 

Ergebnisses die Richtigkeit der bestrittenen Entgeltforderung zu bestätigen oder die 

Rechnung entsprechend zu ändern.  

(3) Lehnt A1 die Einwendungen ab oder trifft sie, sofern der Kunde Unternehmer 

im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, innerhalb der nach den 

Verfahrensrichtlinien der RTR geltenden Frist (derzeit vier Wochen) von sechs Monaten 

nach Einlangen der schriftlichen Einwendungen bei der für die Verrechnung zuständigen 

Stelle keine Entscheidung, so hat der Kunde binnen der gesetzlichen Frist (derzeit ein 

Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH, www.rtr.at) ab dem 

Zeitpunkt des Einlangens der Einwendungen bei A1 einem Monat nach Zugang der 

Entscheidung oder, sofern er Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, 

nach erfolglosem Ablauf der Entscheidungsfrist eine Streitschlichtung gemäß den 

Bestimmungen des TKG 2003 in Anspruch zu nehmen oder den Rechtsweg zu 

beschreiten, andernfalls die bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt.  

(4) Soweit A1 keine Verkehrsdaten gespeichert oder gespeicherte Verkehrsdaten 

auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen gelöscht hat, trifft sie keine 

Nachweispflicht für einzelne Verkehrsdaten.  
 

(5) A1 wird den Kunden auf die obigen Fristen und die bei deren Nichteinhaltung 

eintretenden Folgen hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten 

Einwendungen nach Ablauf der oben genannten Fristen bleiben unberührt.  

 

(6) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist der Kunde 

berechtigt, Streit- oder Beschwerdefälle im Zusammenhang mit einem 

Telekommunikationsdienst gemäß § 122 TKG 2003 binnen der gesetzlichen Frist (derzeit 

ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH) ab schriftlicher 

Beschwerdeerhebung bei der Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde (RTR-GmbH, 

www.rtr.at) vorzulegen. Das Verfahren vor der Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der 

jeweils gültigen Richtlinien, die von der Regulierungsbehörde auf der oben angeführten 

Homepage veröffentlicht sindwird. 

 

 […] 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den 

Kommunikationsdienst Business Access und damit im 

Zusammenhang stehender Leistungen 

(AGB Business Access)  
[…] 

32. Einwendungen, Beilegung einer Streitigkeit  

32.1. Einwendungen gegen in Rechnung gestellte Entgeltforderungen sind vom Kunden 

nach Zugang schriftlich bei A1 möglichst bei der auf der Rechnung angegebenen 

Stelle zu erheben. Werden binnen drei Monaten  nach Zugang der Rechnung bei 

der für die Verrechnung zuständigen Stelle keine schriftlichen Einwendungen 

erhoben, so gilt die Forderung als anerkannt. A1 wird den Kunden auf die 

Bedeutung seines Verhaltens und die Frist nochmals hinweisen. Hierfür genügt 

http://www.rtr.at/


eine Information auf der Rechnung. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) 

Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. Hinweis: Innerhalb der 

gesetzlichen Fristen und Voraussetzungen ist A1 zur Löschung der Verkehrsdaten 

verpflichtet, dadurch kann sich die Beweislage verschlechtern (siehe Punkt 22.6) 

Werden Entgeltforderungen ohne Ausstellung einer Rechnung bezahlt, so beginnt 

die dreimonatige  Frist, sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes ist, mit Bezahlung der Forderung.  

32.2.  A1 hat aufgrund fristgerechter Einwendungen alle der Ermittlung der bestrittenen 

Entgeltforderung zugrunde gelegten Faktoren zu überprüfen und anhand des 

Ergebnisses die Richtigkeit der bestrittenen Entgeltforderung zu bestätigen oder 

die Rechnung entsprechend zu ändern.  

32.3.  Lehnt A1 die Einwendungen endgültig ab oder trifft sie, sofern der Kunde 

Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, innerhalb der nach 

den Verfahrensrichtlinien der RTR geltenden Frist (derzeit vier Wochen) von sechs 

Monaten nach Einlangen der schriftlichen Einwendungen bei der für die 

Verrechnung zuständigen Stelle keine Entscheidung, so hat der Kunde binnen der 

gesetzlichen Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der 

RTR GmbH, www.rtr.at) ab dem Zeitpunkt des Einlangens der Einwendungen bei 

A1 eines Monats nach Zugang der endgültigen Entscheidung oder, sofern er 

Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, nach erfolglosem 

Ablauf der Entscheidungsfrist eine Streitschlichtung gemäß den Bestimmungen 

des TKG 2003 in Anspruch zu nehmen oder den Rechtsweg zu beschreiten, 

andernfalls die bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt.  

32.4.  Werden im Rahmen eines Einspruchsverfahrens vom Kunden 

Zustimmungserklärungen verlangt, so gilt diese Zustimmung als erteilt, wenn der 

Kunde nicht innerhalb von 3 Wochen ab Erhalt einer diesbezüglichen Aufforderung 

seine Zustimmung verweigert. In dieser Aufforderung wird der Kunde mit einem 

deutlich sichtbaren Hinweis auf die Bedeutung seines Verhaltens, den 

Übermittlungsempfänger und die Frist nochmals hingewiesen. 

32.5.  Soweit A1 keine Verkehrsdaten gespeichert oder gespeicherte Verkehrsdaten auf 

Grund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen gelöscht hat, trifft sie keine 

Nachweispflicht für einzelne Verkehrsdaten.  

32.6.  A1 wird den Kunden auf die obigen Fristen und die bei deren Nichteinhaltung 

eintretenden Folgen hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei 

begründeten Einwendungen nach Ablauf der oben genannten Fristen bleiben 

unberührt.  
32.7.  Wird bei der Überprüfung der Höhe von in Rechnung gestellten 

Verbindungsentgelten ein Fehler festgestellt, welcher sich zum Nachteil des 

Kunden ausgewirkt haben könnte, und lässt sich die richtige Höhe nicht ermitteln, 

so ist unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände eine 

pauschale Festsetzung der Verbindungsentgelte vorzunehmen. Soweit  A1 einen 

Verbrauch zumindest in diesem Ausmaß glaubhaft machen kann, wird  als 

Grundlage für die Neuberechnung der Entgelte des entsprechenden 

Verrechnungszeitraums werden in nachstehender Reihenfolge herangezogen (a) 

der Durchschnitt der Entgelte der vorhergehenden drei Verrechnungszeiträume 

(b) die Entgelte des gleichen Verrechnungszeitraums des Vorjahres (c) der 

Durchschnitt der Entgelte der drei nachfolgenden Verrechnungszeiträume. Stehen 

weniger als drei Verrechnungszeiträume zur Verfügung, so ist der Durchschnitt 

der Entgelte der vorhandenen Verrechnungszeiträume heranzuziehen. Ist auch 

dies nicht möglich, so ist ein angemessener Ausgleich zu treffen.   
32.8.  Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist der Kunde berechtigt, 

Streit- oder Beschwerdefälle im Zusammenhang mit einem 

Telekommunikationsdienst  gemäß § 122 TKG 2003 binnen der gesetzlichen Frist 

(derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH) ab 

schriftlicher Beschwerdeerhebung bei der Schlichtungsstelle der 

Regulierungsbehörde (RTR-GmbH, www.rtr.at) vorzulegen. Das Verfahren vor der 

Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der jeweils gültigen Richtlinien, die von der 

Regulierungsbehörde auf der oben angeführten Homepage veröffentlicht sindwird. 

http://www.rtr.at/


 

 […] 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Access 

(AGB Access) 
[…] 

13.  Einwendungen, Beilegung einer Streitigkeit 

13.1. Einwendungen gegen in Rechnung gestellte Entgeltforderungen sind vom Kunden 

nach Zugang schriftlich bei A1 möglichst bei der auf der Rechnung angegebenen 

Stelle zu erheben. Werden binnen drei Monaten nach Zugang der Rechnung bei 

der für die Verrechnung zuständigen Stelle keine schriftlichen Einwendungen 

erhoben, so gilt die Forderung als anerkannt. A1 wird den Kunden auf die 

Bedeutung seines Verhaltens und die Frist nochmals hinweisen. Hierfür genügt 

eine Information auf der Rechnung. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) 

Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. Hinweis: Innerhalb der 

gesetzlichen Fristen und Voraussetzungen ist A1 zur Löschung der Verkehrsdaten 

verpflichtet, dadurch kann sich die Beweislage verschlechtern (siehe auch Punkt 

17.6). Werden Entgeltforderungen ohne Ausstellung einer Rechnung bezahlt, so 

beginnt die dreimonatige  Frist, sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes ist, mit Bezahlung der Forderung. 

13.2. A1 hat aufgrund fristgerechter Einwendungen alle der Ermittlung der bestrittenen 

Entgeltforderung zugrunde gelegten Faktoren zu überprüfen und anhand des 

Ergebnisses die Richtigkeit der bestrittenen Entgeltforderung zu bestätigen oder 

die Rechnung entsprechend zu ändern.  
13.3.  Lehnt A1 die Einwendungen ab oder trifft sie, sofern der Kunde Unternehmer im 

Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, innerhalb der nach den 

Verfahrensrichtlinien der RTR geltenden Frist (derzeit vier Wochen) von sechs 

Monaten nach Einlangen der schriftlichen Einwendungen bei der für die 

Verrechnung zuständigen Stelle keine Entscheidung, so hat der Kunde binnen der 

gesetzlichen Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der 

RTR GmbH, www.rtr.at) ab dem Zeitpunkt des Einlangens der Einwendungen bei 

A1  eines Monats nach Zugang der Entscheidung oder, sofern er Unternehmer im 

Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, nach erfolglosem Ablauf der 

Entscheidungsfrist eine Streitschlichtung gemäß den Bestimmungen des TKG 2003 

in Anspruch zu nehmen oder den Rechtsweg zu beschreiten, andernfalls die 

bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt.  

13.4.  Bei Einwendungen gegen einzelne Teile der Rechnung sind die mit beanstandeter 

Rechnung unstrittig vorgeschriebenen (Teil-)Beträge vom Kunden fristgerecht zu 

bezahlen.  

13.5. Verlangt A1 im Rahmen eines Einspruchsverfahrens die Zustimmung des  Kunden 

zur Weiterleitung von Stamm – und Verkehrsdaten,   so gilt seine Zustimmung als 

erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von drei Wochen ab Erhalt einer 

diesbezüglichen Aufforderung seine Zustimmung verweigert. Diese Zustimmung 

kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Aufforderung 

beinhaltet einen deutlich sichtbaren Hinweis über die Bedeutung seines 

Verhaltens, die ihm zur Verfügung stehende Frist sowie Angaben zum 

Übermittlungsempfänger.  

13.6.  Soweit A1 keine Verkehrsdaten gespeichert oder gespeicherte Verkehrsdaten auf 

Grund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen gelöscht hat, trifft sie keine 

Nachweispflicht für einzelne Verkehrsdaten. 

13.7  Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten Einwendungen nach Ablauf 

der oben genannten Fristen bleiben unberührt.  

13.8. Wird bei der Überprüfung von in Rechnung gestellten Entgelten ein Fehler 

festgestellt, welcher sich zum Nachteil des Kunden ausgewirkt habe könnte, und 

http://www.rtr.at/


lässt sich die richtige Höhe nicht ermitteln, so ist unter angemessener 

Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände eine pauschale Festsetzung der 

Entgelte vorzunehmen. Soweit  A1 einen Verbrauch zumindest in diesem Ausmaß 

glaubhaft machen kann, wird  als Grundlage für die Neuberechnung der Entgelte 

des entsprechenden Verrechnungszeitraums werden in nachstehender Reihenfolge 

herangezogen (a) der Durchschnitt der Entgelte der vorhergehenden drei 

Verrechnungszeiträume (b) die Entgelte des gleichen Verrechnungszeitraums des 

Vorjahres (c) der Durchschnitt der Entgelte der drei nachfolgenden 

Verrechnungszeiträume. Stehen weniger als drei Verrechnungszeiträume zur 

Verfügung, so ist der Durchschnitt der Entgelte der vorhandenen 

Verrechnungszeiträume heranzuziehen. Ist auch dies nicht möglich, so ist ein 

angemessener Ausgleich zu treffen.   

13.9.  Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist der Kunde berechtigt, 

Streit- oder Beschwerdefälle im Zusammenhang mit einem 

Telekommunikationsdienst  gemäß § 122 TKG 2003 binnen der gesetzlichen Frist 

(derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH) ab 

schriftlicher Beschwerdeerhebung bei der Schlichtungsstelle  der 

Regulierungsbehörde (RTR-GmbH, www.rtr.at) vorzulegen. Das Verfahren vor der 

Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der jeweils gültigen Richtlinien, die von der 

Regulierungsbehörde auf der oben angeführten Homepage veröffentlicht sindwird. 

 

 […] 

 

 

AGB Mobil/Business (in AGB Mobil Punkt 38.1 ff.) 

[…] 

 

39. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Streitbeilegung 

Was gilt bei 

Konflikten? 

39.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zu diesem Vertrag ist Wien, 

Innere Stadt. 

39.2 Unabhängig von der Zuständigkeit der Gerichte können Sie binnen der gesetzlichen 

Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH) ab 

schriftlicher Beschwerdeerhebung der Regulierungsbehörde (RTR; www.rtr.at) Streit- 

oder Beschwerde-Fälle vorlegen, z.B.  

a. zur Qualität unserer Leistungen,  

b. bei Zahlungsstreitigkeiten, die wir nicht einvernehmlich lösen konnten oder 

c. bei behaupteten Verletzungen des TKG. 

39.3 Das Verfahren vor der Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der jeweils gültigen 

Richtlinien, die von der Regulierungsbehörde auf der oben angeführten Homepage 

veröffentlicht sind. Die RTR bemüht sich um eine einvernehmliche Lösung und 

informiert Sie und uns über ihre Ansicht zu dem Fall. Auf der Website der RTR unter 

www.rtr.at finden Sie weitere Informationen, z.B. Verfahrensrichtlinien. 

 

[…] 

 

 



AGB BOB 

[…] 

 

BESTREITUNG VON FORDERUNGEN DER A1 TELEKOM AUSTRIA  

 

§ 22. Einwendungen, Anrufung der Schlichtungsstelle 

 

(1) Einwendungen gegen Entgeltforderungen sind vom Kunden binnen drei  Monaten nach Zugang 

der Rechnung schriftlich bei A1 Telekom Austria zu erheben, andernfalls die Forderung als anerkannt 

gilt. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. 

Werden Entgeltforderungen ohne Ausstellung einer Rechnung bezahlt, so sind vom Kunden 

Einwendungen binnen drei  Monaten nach Bezahlung der Forderung schriftlich bei A1 Telekom 

Austria zu erheben, andernfalls die Forderung als anerkannt gilt. Werden Entgelte durch Kauf eines 

Gutscheins zwecks Aufladung eines Guthabens an Verbindungsentgelten bezahlt, so sind vom 

Kunden Einwendungen binnen drei Monaten  nach Verbrauch dieses Guthabens schriftlich zu 

erheben, andernfalls die Forderung als anerkannt gilt.  

 

 

(2) A1 Telekom Austria hat aufgrund fristgerechter Einwendungen alle der Ermittlung der bestrittenen 

Entgeltforderung zugrundegelegten Faktoren zu überprüfen und anhand des Ergebnisses die 

Richtigkeit der bestrittenen Entgeltforderung zu bestätigen oder die Rechnung entsprechend zu än-

dern. A1 Telekom Austria ist berechtigt, zunächst ein standardisiertes Überprüfungsverfahren durch-

zuführen. In diesem Fall kann der Kunde binnen eines Monats nach Zugang der aufgrund dieses 

Überprüfungsverfahrens ergehenden Entscheidung schriftlich weitere Überprüfungen verlangen.  

 

(3) Der Kunde hat die Möglichkeit, die Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde (derzeit auch unter 

www.rtr.at) anzurufen, falls ein Streitfall nicht zu seiner Zufriedenheit gelöst werden kann. Das 

Verfahren vor der Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der jeweils gültigen Richtlinien, die von der 

Regulierungsbehörde auf der oben angeführten Homepage veröffentlicht sind. Die RTR bemüht sich 

um eine einvernehmliche Lösung und informiert über ihre Ansicht zu dem Fall. Auf der Website der 

RTR unter www.rtr.at sind weitere Informationen einsehbar, z.B. Verfahrensrichtlinien. Kann kein 

Fehler in der Verrechnung, der sich zum Nachteil des Kunden ausgewirkt haben könnte, festgestellt 

werden, kann A1 Telekom Austria, gesetzliche Verzugszinsen in Rechnung stellen. Sollte sich im 

Streitbeilegungsverfahren jedoch ergeben, dass A1 Telekom Austria vom Kunden zu viel eingehoben 

hat, zahlt A1 Telekom Austria dem Kunden diese Beträge samt gesetzlichen Zinsen ab Inkassotag 

zurück.  

 

(4) Lehnt A1 Telekom Austria die Einwendungen endgültig ab oder trifft sie binnen vier Monaten nach 

Einlangen der Einwendungen oder im Falle des Verlangens nach weiteren Überprüfungen keine 

endgültige Entscheidung, so hat der Kunde binnen zwei Monaten nach Zugang der endgültigen Ent-

scheidung oder nach erfolglosem Ablauf der Entscheidungsfrist den Rechtsweg zu beschreiten, 

andernfalls die bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) 

Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. Unabhängig von der Zuständigkeit der Gerichte 

kann der Kunde binnen der gesetzlichen Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und den 



Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH) ab schriftlicher Beschwerdeerhebung der Regulierungsbehörde 

(RTR; www.rtr.at) Streit- oder Beschwerde-Fälle vorlegen. Wird die Regulierungsbehörde als 

Schlichtungsstelle angerufen, so wird die Frist, in welcher der Rechtsweg zu beschreiten ist, für die 

Dauer des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle gehemmt. 

 

(5) Soweit A1 Telekom Austria aufgrund rechtlicher Unmöglichkeit keine Verkehrsdaten gespeichert 

oder gespeicherte Verkehrsdaten auf Grund vertraglicher oder gesetzlich 

er Verpflichtungen gelöscht hat, trifft sie keine Nachweispflicht für einzelne Verkehrsdaten. 

 

(6) A1 Telekom Austria wird den Kunden auf die obigen Fristen und die bei deren Nichteinhaltung ein-

tretenden Folgen hinweisen. Zwingende gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten Einwen-

dungen nach Ablauf der oben genannten Fristen bleiben unberührt. 

[…] 

 

AGB Redbullmobil: 

[…] 
 

38. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, STREITBEILEGUNG. 

 

Was gilt bei 

Konflikten? 
38.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus unserem 

Vertragsverhältnis ist jeweils Wien, Innere Stadt. 

Verbraucher: Für Klagen gegen Verbraucher im Sinne des KSchG, die ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben oder im Inland 

beschäftigt sind, gilt der Gerichtsstand, in dessen Sprengel der Verbraucher 

seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder den Ort der 

Beschäftigung hat.  

 

38.2 Unabhängig von der Zuständigkeit der Gerichte können Sie binnen der 

gesetzlichen Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG und den Verfahrensrichtlinien der 
RTR-GmbH) ab schriftlicher Beschwerdeerhebung der Regulierungsbehörde (RTR; 

www.rtr.at)  der Regulierungsbehörde (RTR) Streit- oder Beschwerde-Fälle 
vorlegen, z.B.  

d. zur Qualität unserer Leistungen,  

e. bei Zahlungsstreitigkeiten, die wir nicht einvernehmlich lösen konnten oder 

f. bei behaupteten Verletzungen des TKG. 

38.3 Das Verfahren vor der Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der jeweils gültigen 
Richtlinien, die von der Regulierungsbehörde auf der oben angeführten Homepage 

veröffentlicht sind. Die RTR bemüht sich um eine einvernehmliche Lösung und 

informiert Sie und uns über ihre Ansicht zu dem Fall. Auf der Website der RTR 
unter www.rtr.at finden Sie weitere Informationen (z.B. Verfahrensrichtlinien). 

[…] 
 

http://www.rtr.at/


AGB Ge-org! 

[…] 
 

IV. Abschnitt 

BESTREITUNG VON FORDERUNGEN DER A1 TELEKOM AUSTRIA  

 

§ 22. Einwendungen, Anrufung der Schlichtungsstelle 

 

(1) Einwendungen gegen Entgeltforderungen sind vom Kunden binnen drei  Monaten nach Zugang 

der Rechnung schriftlich bei A1 Telekom Austria zu erheben, andernfalls die Forderung als 

anerkannt gilt. Ungeachtet dieses (rein deklaratorischen) Anerkenntnisses steht der Rechtsweg 

jederzeit offen. Werden Entgeltforderungen ohne Ausstellung einer Rechnung bezahlt, so sind vom 

Kunden Einwendungen binnen drei  Monaten nach Bezahlung der Forderung schriftlich bei A1 

Telekom Austria zu erheben, andernfalls die Forderung als anerkannt gilt. Werden Entgelte durch 

Kauf eines Gutscheins zwecks Aufladung eines Guthabens an Verbindungsentgelten bezahlt, so sind 

vom Kunden Einwendungen binnen drei Monaten  nach Verbrauch dieses Guthabens schriftlich zu 

erheben, andernfalls die Forderung als anerkannt gilt.  

 

 

(2) A1 Telekom Austria hat aufgrund fristgerechter Einwendungen alle der Ermittlung der 

bestrittenen Entgeltforderung zugrundegelegten Faktoren zu überprüfen und anhand des 

Ergebnisses die Richtigkeit der bestrittenen Entgeltforderung zu bestätigen oder die Rechnung ent-

sprechend zu ändern. A1 Telekom Austria ist berechtigt, zunächst ein standardisiertes 

Überprüfungsverfahren durchzuführen. In diesem Fall kann der Kunde binnen eines Monats nach 

Zugang der aufgrund dieses Überprüfungsverfahrens ergehenden Entscheidung schriftlich weitere 

Überprüfungen verlangen.  

 

(3) Der Kunde hat die Möglichkeit, die Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde anzurufen, falls 

ein Streitfall nicht zu seiner Zufriedenheit gelöst werden kann. Das Verfahren vor der 

Regulierungsbehörde erfolgt gemäß der jeweils gültigen Richtlinien, die von der Regulierungsbehörde 

auf der oben angeführten Homepage veröffentlicht sind. Die RTR bemüht sich um eine 

einvernehmliche Lösung und informiert über ihre Ansicht zu dem Fall. Auf der Website der RTR unter 

www.rtr.at sind weitere Informationen einsehbar, z.B. Verfahrensrichtlinien.  Kann kein Fehler in der 

Verrechnung, der sich zum Nachteil des Kunden ausgewirkt haben könnte, festgestellt werden, 

kann A1 Telekom Austria, Verzugszinsen gemäß dieser AGB in Rechnung stellen. Sollte sich im 

Streitbeilegungsverfahren jedoch ergeben, dass A1 Telekom Austria vom Kunden zu viel 

eingehoben hat, zahlt A1 Telekom Austria dem Kunden diese Beträge samt gesetzlichen Zinsen ab 

Inkassotag zurück.  

 

(4) Lehnt A1 Telekom Austria die Einwendungen endgültig ab oder trifft sie binnen vier Monaten 

nach Einlangen der Einwendungen oder im Falle des Verlangens nach weiteren Überprüfungen keine 

endgültige Entscheidung, so hat der Kunde binnen zwei Monaten nach Zugang der endgültigen Ent-

scheidung oder nach erfolglosem Ablauf der Entscheidungsfrist den Rechtsweg zu beschreiten, 

andernfalls die bestrittene Entgeltforderung als anerkannt gilt. Ungeachtet dieses (rein 

deklaratorischen) Anerkenntnisses steht der Rechtsweg jederzeit offen. Unabhängig von der 



Zuständigkeit der Gerichte kann der Kunde binnen der gesetzlichen Frist (derzeit ein Jahr gemäß AStG 

und den Verfahrensrichtlinien der RTR-GmbH) ab schriftlicher Beschwerdeerhebung der 

Regulierungsbehörde (RTR; www.rtr.at) Streit- oder Beschwerde-Fälle vorlegen.  Wird die 

Regulierungsbehörde als Schlichtungsstelle angerufen, so wird die Frist, in welcher der Rechtsweg zu 

beschreiten ist, für die Dauer des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle gehemmt. 

 

(5) Soweit A1 Telekom Austria aufgrund rechtlicher Unmöglichkeit keine Verkehrsdaten gespeichert 

oder gespeicherte Verkehrsdaten auf Grund vertraglicher oder gesetzlich 

er Verpflichtungen gelöscht hat, trifft sie keine Nachweispflicht für einzelne Verkehrsdaten. 

 

(6) A1 Telekom Austria wird den Kunden auf die obigen Fristen und die bei deren Nichteinhaltung 

eintretenden Folgen hinweisen. Zwingende gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten 

Einwendungen nach Ablauf der oben genannten Fristen bleiben unberührt. 

[…] 
 


